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Stellungnahme zum Begriff «Wiirde des Tieres»>

Die Ethik-Kommission fiir Tierversuche der Schweize-
rischen Akademien der Naturwissenschaften und der
Medizinischen Wissenschaften hat in den Ethischen
Grundsitzen und Richtlinien fiir Wissenschaftliche Tier-
versuche vom 2. Juni 1994 ihren Standpunkt neu formu-
liert und den geidnderten Bediirfnissen und Herausfor-
derungen zu entsprechen versucht. Dieser Text verwen-
det den dort weiter nicht erliuterten Begriff «Wiirde des
Tieres». In dhnlicher Weise wird der Begriff «Wiirde der
Kreatur» in der Bundesverfassung, Artikel 24 novies
Absatz 3, ausdriicklich erwihnt. Auf den Begriff «Wiirde
der Kreatur» hat man sich geeinigt, ohne dessen Sinn
genauer definiert zu haben. Die BV ist grundsitzlich an-
thropozentrisch ausgelegt. Der dort erscheinende Be-
griff «<Menschenwiirde» wird vielfach zur Uberdachung
aller menschlichen Grundrechte verwendet. Im Art. 24
novies musste fiir schiitzenswerte Lebewesen neben
dem Menschen ein entsprechender Begriff gefunden
werden.

Da der Begriff «Wiirde der Kreatur» bzw. «Wiirde des
Tieres» aufgrund seiner Offenheit und Unbestimmtheit
fiir die gegenwirtige Diskussion erklirungsbediirftig ist,
sah sich die Kommission veranlasst, in einer erginzen-
den Stellungnahme den grundlegenden Terminus «Wiir-
de des Tieres» zu prizisieren. In der Bestimmung und
Umschreibung der «Wiirde des Tieres» bewegte sich
die Kommission in einem besonders schwierigen Feld,
da mit dem Schliisselbegriff «Wiirde» unterschiedliche
Ethikansitze zur Diskussion stehen. Im wesentlichen
handelt es sich einerseits um anthropozentrische (an-
throporelationale) und andererseits um nicht-anthro-
pozentrische (biozentrische) Ansitze. Die Mehrzahl der
Ethiker vertritt heute wohl eine dieser beiden Grundhal-
tungen, wobei ihre Standpunkte im einzelnen betricht-
lich voneinander abweichen konnen. Die Wahrheit in
dieser schwierigen Frage ist nicht einfach zu finden, und
deshalb bleibt es schwer, den Wiirdebegriff so klar und
einfach zu definieren, dass er jeder Sachlage gerecht
wird.

Die «Wiirde»
in der anthropozentrischen Ethik

Im anthropozentrischen Denkansatz wird dem Tier das
Attribut der «<Wiirde» durch den Menschen zugeschrie-
ben in Anerkennung der Tatsache, dass sich bestimmte
subjektive Erfahrungen beim Tier und beim Menschen
weitgehend entsprechen. Der Gefahr der Ubertragung
menschlicher Erfahrungen und Vorstellungen auf das
Tier durchaus bewusst, ist es dennoch legitim, den Tie-
ren die Empfindungsfihigkeit zuzuerkennen. Tiere ha-
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ben die Fihigkeit, physische und psychische Belastun-
gen - wie z.B. Schmerz, Angst, Frustration - zu empfin-
den. Dasselbe gilt fiir positive Gemiitszustinde, wie bei-
spielsweise die Erflillung bestimmter Bediirfnisse. Da
diese Aspekte fiir den Menschen einerseits nachvollzieh-
bar, und da sie fiir ihn andererseits aber auch moralisch
hochst bedeutsam sind, muss dem Tier aufgrund dieses
Sachverhaltes prinzipiell eine hohe Achtung entgegen-
gebracht werden.

Eine entscheidende Rolle spielen in der anthropozentri-
schen Ethik die Fihigkeit des Menschen zur freien Ent-
scheidung und die Verantwortung des Stirkeren fiir
die schwichere Kreatur. Dies gilt in besonderem Masse
auch fiir das Versuchstier, das der Mensch seiner unmit-
telbaren Verantwortung unterstellt. Diese Verantwor-
tung beinhaltet auch die Mehrung von Erkenntnissen
uber Tiere und ihre Bediirfnisse. Nach Moglichkeit sind
Tieren in einer vom Menschen aufgezwungenen Haltung
dieselben Betitigungen und Lebensweisen zu gestatten,
die sie in ihrer natiirlichen Umgebung ausiiben konnten,
wobei zu bedenken ist,dass dem Tier aus dieser Haltung
auch Vorteile erwachsen, wie beispielsweise der Schutz
vor natiirlichen Feinden.

Die Wiirde des Tieres und jene des Menschen sind prin-
zipiell verschieden: Beispielsweise widerspriche die
Festlegung eines Kauf- und Verkaufswertes menschli-
chen Lebens radikal menschlicher Wiirde, nicht aber
derjenigen des Tieres. Der Mensch ist sich seiner Wiirde
bewusst, er kann demnach seine Wiirde durch eigene
Handlungen selbst gefihrden. Das Tier ist in diesem Sin-
ne nicht Triger von Wiirde,da es sich seiner Wiirde nicht
bewusst ist. Wesentliches Element der Wiirde des Tieres
ist dessen Empfindungsfihigkeit. Wiirde wird dem Tier
durch den Menschen zuerkannt. Deswegen verletzt der
Mensch seine eigene Wiirde, wenn er die dem Tier zuer-
kannte Wiirde missachtet. Auch hieraus ergibt sich die
Verantwortung des Menschen fiir das Tier. Allerdings
darf die Wiirde des Tieres nicht geltend gemacht werden,
um Beeintrichtigungen menschlicher Wiirde zu recht-
fertigen. Die Wiirde des Tieres kann nicht dem Recht auf
Leben und dem Recht auf Gesundheit des Menschen
entgegengesetzt werden.

Die «Wiirde»
in der nicht-anthropozentrischen Ethik

Demgegentiber ist «Wiirde» fiir den nicht-anthropozen-
trisch orientierten Ethiker eine allem Lebenden von
vornherein innewohnende Eigenschaft. Der Mensch
steht nicht tiber der Kreatur, sondern ist ein gleichwerti-
ges Element einer umfassend verstandenen Lebensge-
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meinschaft. Die grundsitzliche Achtung vor dem Tier
liegt begriundet in dessen Vorgegebenheit gegentiber
allem verfugenwollenden Handeln des Menschen. In
dieser Vorgegebenheit der Existenz des Tieres ist auch
der Grund fiir dessen Wiirde zu sehen.

In der nicht-anthropozentrischen Denkweise besitzt je-
des Tier - in abgestufter Form - ein von menschlichen
Zwecken primir unabhingiges Dasein als strebendes
Wesen mit einem ihm eigenen Guten,in dem es in seiner
Entwicklung einen eigenen Zustand der Erfillung an-
strebt. Es kennt eine dem Menschen verwandte, aber
doch eigene Selbstentstehung, korperliche Selbstentfal-
tung und organische Selbsterhaltung. Dies rechtfertigt
es,ihm eine von menschlicher Wertschitzung unabhin-
gige Wirde zuzusprechen.

Dem Tier als Trager eigenen Lebens und eigener Ziele
kommt grundsitzliche Selbstzwecklichkeit zu. Es kann
letztlich nicht vollstindig dem Herrschafts- und Verfi-
gungsanspruch des Menschen unterworfen werden. Die-
se Eigenbediirfnisse des Tieres,auch als Selbstentfaltung
und Selbsterhaltung bezeichnet, diirfen nicht ohne trifti-
ge Griinde anderen Interessen untergeordnet werden.Je
differenzierter das System der Selbstentfaltung und
Selbsterhaltung des Tieres, desto triftiger miissen die
Griinde fiir eine Beeintrichtigung von Lebenserhaltung
und korperlicher Integritit sein.

Schlussfolgerungen

Wenn nun dem Tier Wiirde zuerkannt wird, so leitet sich
diese von grundsitzlich verschiedenen ethischen
Grundhaltungen her. Jedoch erginzen sich anthropo-
zentrische und nicht-anthropozentrische Ethik auch und
stehen nicht starr gegeneinander. Dem Begriff «Wiirde
des Tieres» kann weder in der Natur noch vom Men-
schen allein in vollkommener Weise nachgelebt werden.

Berechtigte Anspriiche der Arten zwingen zu Kompro-
missen. Der nach seiner eigenen Entfaltung strebende
Mensch wird - bewusst oder unbewusst - nicht darum
herumkommen,auch berechtigte Angprﬁche anderer Le-
bewesen zu beeintrichtigen. Er ist jedoch als einzige Art
in der Natur moralisch verpflichtet, in dieser Konflikt-
situation die wichtigsten der in Konkurrenz stehenden
Interessen in angemessener Weise zu beachten und Ent-
scheide im Rahmen von Giliterabwigungen herbeizufiih-
ren. Ethischen Idealen ist am besten durch eine ausge-
wogene Berticksichtigung aller Aspekte gedient.

Die «Wiirde des Tieres», wie sie in diesem Arbeitspapier
verstanden wird, betrifft unmittelbar die Verantwor-
tungsethik, die in einer pluralistischen Gesellschaft je-
den in die Pflicht nimmt. Dies gilt unabhingig davon, ob
dem Tier von seiten des Menschen ein vorgegebener
innerer Wert zuerkannt wird oder nicht.

Weiterfiihrende Literatur

Fischer J. (1996): Forum zur Genschutzinitiative. iape Newsletter
no. 1, Arbeitsstelle fiir Bioethik c/o Medizinhistorische Bibliothek,
4056 Basel.

Patzig G. (1993): Der wissenschaftliche Tierversuch unter ethischen
Aspekten. In: Gesammelte Schriften, Band II, Wallstein, Gottingen.

Rust A. (1993): Transgene Tiere. Uberlegungen aus ethischer
Perspektive. GEN SUISSE, Postfach, 3000 Bern 15.

Saladin P. (1995): Wiirde der Kreatur als Rechtsbegriff. In:
Nida-Riimelin J. und v.d. Pfordten D. (Hrsg.) Okologische Ethik und
Rechtstheorie. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Sitter-Liver B. (1995): Wiirde der Kreatur: Grundlegung, Bedeutung
und Funktion eines neuen Verfassungsprinzips. In: Nida-Riimelin,

J. und v.d. Pfordten, D. (Hrsg.) Okologische Ethik und Rechtstheorie.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Teutsch G.M. (1995): Wiirde der Kreatur: Erlduterungen zu einem
neuen Verfassungsbegriff am Beispiel des Tieres. Verlag Paul Haupt,
Bern.

Ultraschallgerate vorﬂ
Pie Medical

Wir konnen lhnen diese Gerate flr
alle Untersuchungen anbieten: Pferd
- Rind - Schwein - Schaf - Hund -
Katze. Die Schallkdpfe sind speziell
fur die Tiermedizin entwickelt wor-
den, kommen nicht aus der Human-

Medizin.
unser _kostenlo-

ses Informations-

Material an, besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Wir bieten diese Gerate (Netz-
und Batteriebetrieb) flr lhren
Einsatz incl. Batterie, Disket-
tenlaufwerk und einer Sonde
ab DM 17.200 + MwsSt. an.

W. Goebel,

%aé .C Medizintechnik,

Ny sy Kempten/Allgau

%
/,,,.?é Nuaoas 3> Tel.:0049-831-91847
‘TRA LTS c LS

Bitte fordern Sie

Unsere Kunden sind zufrieden,
\mochten Sie es auch sein?

555> Fax:0049-831-91099

Schweizer
Archiv fiir

Band 139, Heft 10, Oktober 1997 Tierheilkunde



	Stellungnahme zum Begriff "Würde des Tieres"

